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W231 2130465-1/28E

IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch die Richterin Dr. Birgit HAVRANEK als Einzelrichterin über die

Beschwerde von XXXX , geb. XXXX , afghanischer Staatsangehöriger, vertreten durch die Diakonie Flüchtlingsdienst

gem. GmbH - ARGE Rechtsberatung, gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom

01.07.2016, Zl. XXXX , nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 04.04.2018 und 17.07.2018 zu Recht:

A)

Die Beschwerde wird gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG iVm §§ 3 Abs. 1 und 8 Abs. 1 Asylgesetz 2005 (AsylG 2005), §§ 55 und

57 AsylG 2005, § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG 2005 iVm. § 9 BFA-Verfahrensgesetz (BFA-VG), § 52 Fremdenpolizeigesetz 2005

(FPG) und § 55 FPG als unbegründet abgewiesen.

B)

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.

Text

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE:

I. Verfahrensgang:

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/vwgvg/paragraf/28
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/10
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I.1. Der Beschwerdeführer (BF) stellte nach seiner Einreise in Österreich am 25.01.2015 einen Antrag auf

internationalen Schutz.

I.2. Anlässlich der Erstbefragung am 27.01.2015 gab er an, er sei sunnitischer Moslem, traditionell verheiratet, und

gehöre der Volksgruppe der Tadschiken an. Er stamme aus Mazar-e Sharif in der Provinz Balkh, habe fünf Jahre lang

die Grundschule besucht und zuletzt als Textilhändler gearbeitet. Zu seinen Fluchtgründen sagte er aus, dass eine

Feindschaft mit einem hochrangigen Politiker ( XXXX ) bestanden habe. Dieser sei ein ehemaliger Dschihadistenführer

und jetzt auch an der Macht. Sein Vater sei von seinen Männern umgebracht worden, weil er unter Folter seinen

Bruder verraten habe und dieser von den Taliban getötet worden sei. Dieser hochrangige Politiker und seine Männer

verfolgten den BF und seine ganze Familie.

I.3. Bei seiner Einvernahme am 15.02.2016 sagte der BF vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl,

Regionaldirektion Steiermark (in Folge: BFA) aus, dass er in Mazar-e Sharif geboren worden sei und dort bis zu seiner

Flucht gelebt habe. Er habe fünf Jahre lang die Grundschule besucht und einen Lebensmittelladen betrieben. Seine

Ehefrau, seine Mutter, sein Bruder und seine Schwester lebten in Pakistan.

Zu den Gründen für das Verlassen des Heimatstaates gab er an, dass sie zu der Zeit, als die Taliban an der Macht

gewesen seien, im Haus eines hochrangigen Politikers gelebt hätten. Sie seien zu Hause aufgesucht, gefoltert und

gefragt worden, wo sich der Bruder des hochrangigen Politikers aufhalte. Der BF habe ihnen den Ort, an dem sich der

Gesuchte aufhalte, genannt und sie hätten den Gesuchten getötet. Der hochrangige Politiker habe erfahren, dass sie

seinen Bruder verraten hätten. Er sei zu ihnen nach Hause gekommen und habe nach dem Grund für diesen Verrat

gefragt. Der BF habe zugegeben, dass er dessen Bruder verraten habe. Der hochrangige Politiker habe ihm gedroht,

dass er ihn auf legale Weise verfolgen und ein Verfahren gegen ihn einleiten werde. Daraufhin seien sie umgezogen,

dort seien sie aber weiter bedroht und sein Vater getötet worden. Sein Onkel habe ihm einen Laden organisiert und

der BF sei Geschäftsinhaber geworden. Die Tochter des hochrangigen Politikers sei immer wieder zu ihm in den Laden

gekommen und sie hätten eine vier- bis fünfmonatige Beziehung begonnen. Ihre Familie habe davon erfahren und den

BF im Geschäft aufgesucht. Er sei gefoltert worden, habe aber nach Hause Miehen können. Zu Hause habe er seiner

Mutter alles erzählt. Am nächsten Tag sei die Tochter des hochrangigen Politikers zum BF nach Hause geMohen und

habe eine Nacht dort verbracht. In der Nacht sei ihr Haus angegriNen worden und sie seien ins Nachbargebäude

geMohen, wo man sie aber nicht gefunden habe. Der hochrangige Politiker habe gedacht, der BF habe seine Tochter

vergewaltigt. Die Mutter des BF sei zur Polizei gebracht worden. Der BF habe ein Gerichtsschreiben bekommen und

hätte sofort zur Polizei gehen sollen. Er sei am nächsten Abend nach Kabul zu seinem Onkel geMohen. Er und die

Tochter des hochrangigen Politikers hätten eine traditionelle Ehe geschlossen. Der hochrangige Politiker habe

kundgetan, dass der BF mit seiner Tochter geMohen sei und habe den BF suchen lassen. Der BF sei auf Rat seines

Onkels mit seiner Frau, seinem Bruder und seiner Schwester in der nächsten Nacht nach Pakistan geMohen. Die

Dorfbewohner seien nach Kabul gefahren und hätten seinen Onkel zur Polizei gebracht, wo er mit dem Tod bedroht

und gefoltert worden sei. Er habe verraten, dass der BF in Pakistan sei. Auch in Pakistan sei nach dem BF gesucht

worden und sie hätten ihn dort gefunden. Dann sei der BF in die Türkei geMohen. Er habe Afghanistan im Jahr 2007

verlassen.

I.4. Mit angefochtenem Bescheid der belangten Behörde vom 01.07.2016 wurde der Antrag des BF auf internationalen

Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG

2005 abgewiesen (Spruchpunkt I.), als auch bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten

gemäß § 8 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 in Bezug auf den Herkunftsstaat Afghanistan abgewiesen

(Spruchpunkt II.). Ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen wurde dem BF gemäß §§ 57 und 55

AsylG 2005 nicht erteilt. Gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG 2005 iVm § 9 BFA-VG wurde gegen den BF eine

Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Abs. 2 Z 2 FPG erlassen. Es wurde gemäß § 52 Abs. 9 FPG festgestellt, dass seine

Abschiebung gemäß § 46 FPG nach Afghanistan zulässig ist (Spruchpunkt III.). Die Frist für die freiwillige Ausreise

wurde mit 14 Tagen festgelegt (Spruchpunkt IV).

Die belangte Behörde begründete ihre Entscheidung im Wesentlichen damit, dass das Fluchtvorbringen des BF

unglaubwürdig sei und er eine asylrelevante Verfolgung im Herkunftsland nicht glaubhaft machen habe können. Das

Ermittlungsverfahren habe auch keine Gründe ergeben, die zur Zuerkennung von subsidiärem Schutz gem. § 8 AsylG

2005 führen könnten.
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I.5. Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorliegende, rechtzeitig eingebrachte Beschwerde.

Behauptet werden Ermittlungsfehler; die belangte Behörde habe dem BF die Glaubwürdigkeit abgsprochen, ohne

seinen psychischen Zustand zu berücksichtigen. Der BF werde aufgrund der Zugehörigkeit zur sozialen Gruppe der

Menschen, welche sich weigern, mit den Taliban oder Rebellen zu kooperieren verfolgt und die afghanischen Behörden

könnten oder wollten ihn nicht davor beschützen. Bei einer Rückkehr in seine Herkunftsregion sei der BF durch

Rebellen unter der Leitung des Dschihadistenführers XXXX der Gefahr ausgesetzt, Opfer von unmenschlicher oder

erniedrigender Behandlung und Gewaltanwendung zu werden. Er könne sich nirgendwo anders niederlassen, da ihm

dort jegliche Lebensgrundlage entzogen wäre.

I.6. Am 01.08.2017 langte ein Bericht der PI XXXX beim Bundesverwaltungsgericht betreNend die unrechtmäßige

Aufnahme einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit und fremdenpolizeilicher Erhebung in Bezug auf den BF ein.

I.7. Im Hinblick darauf, dass aus dem Behördenakt ersichtlich war, dass der BF bereits ein Asyl-Verfahren mit negativem

Ausgang in Großbritannien durchlaufen hatte, wurde der BF am 09.08.2017 ersucht, dem Bundeverwaltungsgericht die

Zustimmung gemäß Art. 34 Abs. 3 Verordnung (EU) 604/2013 zu erteilen bzw. anzugeben, aus welchen Gründen er

seine Zustimmung nicht erteilt. Dieses Schreiben blieb unbeantwortet, nach Angaben des damaligen Rechtsvertreters,

weil der BF nicht erreicht werden konnte.

I.8. Am 13.09.2017 richtete das Bundesverwaltungsgericht eine Anfrage an die Staatendokumentation zur Person XXXX

. Die Anfragebeantwortung langte am 27.10.2017 ein, der BF wurde am 15.01.2018 von den Ergebnissen der

Beweisaufnahme verständigt und es wurde ihm eine zweiwöchige Stellungnahmefrist eingeräumt. Diese Frist ist

ungenutzt verstrichen.

I.9. Am 04.04.2018 fand am Bundesverwaltungsgericht eine mündliche Beschwerdeverhandlung im Beisein des BF und

seiner damaligen Rechtsvertretung statt. Auf die Verlesung des gesamten Akteninhalts sowie Akteneinsicht wurde

verzichtet. Der BF legte ein Rezept und einen Abholschein für Medikamente vor. Er wurde von der erkennenden

Richterin aufgefordert, binnen zwei Wochen einen aktuellen Befund eines Facharztes für Psychiatrie mit einer aktuellen

Diagnose seines psychischen Gesundheitszustandes vorzulegen. Er verweigerte erneute die Zustimmung gem. Art. 34

Abs. 3 Verordnung (EU) 604/2013 zu erteilen, weil "es nichts nütze", wenn das Gericht darüber Kenntnis erlange. Da

sich der Beschwerdeführer aufgrund seines gesundheitlichen BeQndens nicht in der Lage sah, die

Beschwerdeverhandlung am 04.04.2018 fortzusetzen, wurde diese auf seinen und auf Wunsch der Rechtsvertretung

abgebrochen und auf unbestimmte Zeit vertagt.

I.10. Am 19.04.2018 wurde dem Bundesverwaltungsgericht eine Terminbestätigung für den 25.06.2018 bei einem

Facharzt für Neurologie und Psychiatrie vorgelegt. Bezüglich des aktuellen Befundes zum psychischen

Gesundheitszustand des Beschwerdeführers wurde um eine Fristerstreckung von zwei Wochen ersucht.

I.11. Am 04.07.2018 legte die Diakonie-Flüchtlingsdienst GmbH die Vollmacht zurück.

I.12. Am 17.07.2018 fand am Bundesverwaltungsgericht eine fortgesetzte mündliche Beschwerdeverhandlung im

Beisein des Beschwerdeführers und seiner anwaltlichen Rechtsvertretund statt. Auf die Verlesung des gesamten

Akteninhalts sowie Akteneinsicht wurde verzichtet. Der Beschwerdeführer legte zwei Länderberichte zur

Sicherheitslage in Afghanistan vor. Zusätzlich dazu wurden von der erkennenden Richterin die aktuellsten

Länderinformationen in das Verfahren eingebracht.

I.13. Am 05.11.2018 wurden dem Beschwerdeführer das Länderinformationsblatt der Staatendokumentation -

Afghanistan idF 29.06.2018 (letzte KI eingefügt am 19.10.2018) und die UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des

internationalen Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchender 30.08.2018 zur Stellungnahme übermittelt.

I.14. Am 15.11.2018 gab die anwaltliche Rechtsvertretung die Aufläsung der Vollmacht bekannt.

I.15. Am selben Tag langte eine Stellungnahme des Beschwerdeführers, vertreten durch die Diakonie Flüchtlingsdienst

GmbH zu den in das Verfahren eingebrachten Länderinformationen ein.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1. Feststellungen:

Auf Grundlage des Antrages des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz, der Erstbefragung nach dem



Asylgesetz, der Einvernahme des Beschwerdeführers vor dem BFA, des angefochtenen Bescheides, der rechtzeitigen

und zulässigen Beschwerde dagegen, der Einsichtnahme in den Bezug habenden Verwaltungsakt und auf Grundlage

der vor dem Bundesverwaltungsgericht durchgeführten mündlichen Verhandlungen am 04.04.2018 und 17.07.2018, in

denen sich die erkennende Richterin einen persönlichen Eindruck vom Beschwerdeführer verschaNen konnte, sowie

aller im Verwaltungs- und Gerichtsakt einliegenden Schriftstücke bzw. Nachweise werden folgende Feststellungen

getroffen und der Entscheidung zu Grunde gelegt:

II.1.1. Der Beschwerdeführer ist volljährig, führt den im Spruch genannten Namen, ist afghanischer Staatsangehöriger,

sunnitischer Moslem und gehört der Volksgruppe der Tadschiken an. Die Muttersprache des Beschwerdeführers ist

Dari. Die Feststellungen zur Identität des Beschwerdeführers gelten ausschließlich für die IdentiQzierung seiner Person

im Asylverfahren.

II.1.2. Der Beschwerdeführer stammt aus Mazar-e Sharif in der Provinz Balkh. Er hat Afghanistan im Jahr 2007

verlassen, danach in England einen Asylantrag gestellt und wurde nach negativer Entscheidung im Jahr 2012 nach

Afghanistan zurückgeschoben. Danach war er noch etwa eineinhalb Jahre in Pakistan aufhältig. Er hat in Afghanistan

fünf Jahre lang die Schule besucht und im Heimatland einen eigenen Lebensmittelladen betrieben.

II.1.3. Seine Ehefrau, seine Mutter, sein jüngerer Bruder und seine Schwester leben in Pakistan. Seiner Ehefrau

unterrichtet minderjährige Kinder in Englisch. Seine Schwester ist Schneiderin und sein Bruder verkauft die von ihr

gefertigten Kleidungsstücke. Der Beschwerdeführer steht mit seiner Ehefrau über Skype in Kontakt. Zwei Tanten

väterlicherseits und eine Tante mütterlicherseits des Beschwerdeführers leben in Kabul. Zu diesen besteht derzeit kein

Kontakt. Sein Onkel väterlicherseits hält sich in der Türkei auf.

Der Vater des Beschwerdeführers ist verstorben. Die Todesursache konnte nicht festgestellt werden.

II.1.4. Der Beschwerdeführer ist in Österreich strafrechtlich unbescholten.

II.1.5. Anfang Juli des Jahres 2016 bestand beim Beschwerdeführer der Verdacht auf eine posttraumatische

Belastungsstörung; eine Diagnose liegt nicht vor. Ihm wurden Medikamente zur Behandlung von Depressionen

verschrieben. Es bestehen keine Hinweise auf aktuelle Suizidalität. Seitdem wurden von ihm, trotzt mehrmaliger

AuNorderung, keine aktuelleren Befunde vorgelegt. Außerdem hat der Beschwerdeführer, laut eigenen Aussagen, eine

Allergie, diesbezüglich liegen ebenso keine medizinischen Befunde vor.

Es kann nicht festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer an schweren physischen oder psychischen, akut

lebensbedrohlichen und zudem im Herkunftsstaat nicht behandelbaren Erkrankungen leidet. Der Gesundheitszustand

des Beschwerdeführers steht seiner Rückkehr in den Herkunftsstaat nicht entgegen.

II.1.6. Der Beschwerdeführer hat Afghanistan im Jahr 2007 verlassen, war danach in Europa und in Pakistan aufhältig

und stellte nach seiner Einreise in Österreich am 25.01.2015 einen Antrag auf internationalen Schutz.

II.1.7. Der Beschwerdeführer hat sich in seinem Herkunftsstaat nicht politisch betätigt und war nicht Mitglied einer

politischen Partei oder Bewegung.

II.1.8. Es kann nicht festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer seinen Herkunftsstaat aus wohlbegründeter

Furcht vor Verfolgung durch eine Person XXXX verlassen hat oder nach einer allfälligen Rückkehr mit maßgeblicher

Wahrscheinlichkeit asylrelevante Übergriffe zu befürchten hätte. Die vom Beschwerdeführer vorgebrachten Gründe für

seine Ausreise werden mangels Glaubwürdigkeit des Vorbringens nicht festgestellt.

Der Beschwerdeführer konnte insgesamt nicht glaubhaft machen, dass er seinen Herkunftsstaat aus wohlbegründeter

Furcht vor asylrelevanter Verfolgung verlassen hat oder nach einer allfälligen Rückkehr mit maßgeblicher

Wahrscheinlichkeit asylrelevante ÜbergriNe wegen seiner Volksgruppenzugehörigkeit, Religion, oder Zugehörigkeit zu

einer sozialen Gruppe und eine mit dieser zusammenhängende (zumindest unterstellten) politischen Gesinnung zu

befürchten hätte.

II.1.9. Es kann nicht festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer im Fall der Zurückweisung, Zurückschiebung oder

Abschiebung nach Afghanistan in seinem Recht auf Leben gefährdet, der Folter oder unmenschlicher oder

erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen oder von der Todesstrafe bedroht wäre.

Dem Beschwerdeführer droht bei einer Rückkehr in seinen Heimatort Mazar- e Sharif in der Provinz Balkh kein EingriN

in seine körperliche Unversehrtheit.



Bei einer Rückkehr nach Mazar-e Sharif kann er seinen Lebensunterhalt bestreiten. Er verfügt über eine grundlegende

Schuldbildung und hat durch den Betrieb seines eigenen Lebensmittelgeschäftes bereits Arbeitserfahrung in diesem

Bereich gesammelt und könnte wieder an diese Tätigkeit anknüpfen. Er spricht eine der Landessprachen (Dari) des

Herkunftsstaates, und hat überweigend in Afghanistan gelebt, ist somit mit den kulturellen GepMogenheiten seines

Herkunftslandes vertraut. Mit Unterstützung seiner Familienangehörigen, insbesondere seiner Ehefrau und seiner

Geschwister, ist ihm der Aufbau einer Existenzgrundlage im Herkunftsstaat möglich. Seine Existenz könnte er -

zumindest anfänglich - ebenso mit Hilfs- und Gelegenheitsarbeiten sichern.

II.1.10. Der Beschwerdeführer war seit seiner Asylantragstellung in Österreich für die Dauer seines Asylverfahrens

bisher bloß vorläuQg aufenthaltsberechtigt. Der Beschwerdeführer hält sich seit seiner Einreise nach Österreich im

Jänner 2015 noch nicht vier Jahre im Bundesgebiet auf und konnte spätestens ab Erhalt der seinen Asylantrag

abweisenden Entscheidung vom 01.07.2016 nicht mit einem weiteren Bleiberecht in Österreich rechnen. Der

Beschwerdeführer hat in Österreich keine Familienangehörigen. Der Beschwerdeführer lebt von der Grundversorgung.

Der Beschwerdeführer hat noch keinen Deutschkurs beendet, derzeit besucht er einen Alphabetisierungskurs,

worüber keine Bestätigung vorgelegt wurde. Er war in keinem Verein tätig und geht keinen sportlichen oder kulturellen

Aktivitäten nach. Er hat weiters angegeben, dass er ehrenamtlich für eine Gemeinde gearbeitet habe, diesbezüglich

allerdings ebenfalls keine Bestätigungen vorgelegt.

Der Beschwerdeführer wurde bei einer Kontrolle am 19.07.2017 wegen der unrechtmäßigen Aufnahme einer

unselbstständigen Erwerbstätigkeit in einem Beherbergungs- und Gastgewerbebetrieb angetroffen.

Der Beschwerdeführer ist arbeitsfähig.

II.1.11. Zur aktuellen Situation in Afghanistan werden folgende Feststellungen getroNen (Auszug aus dem

Länderinformationsblatt der Staatendokumentation, Afghanistan, Gesamtaktualisierung vom 29.06.2018, letzte

Kurzinformation eingefügt am 19.10.2018):

Auszug aus dem Länderinformationsblatt der Staatendokumentation vom 29.06.2018, letzte Kurzinformation eingefügt

am 19.10.2018):

Neueste Ereignisse - Integrierte Kurzinformationen

KI vom 19.10.2018, Aktualisierung: Sicherheitslage in Afghanistan - Q3.2018 (relevant für Abschnitt 3 / Sicherheitslage)

Allgemeine Sicherheitslage und sicherheitsrelevante Vorfälle

Die Sicherheitslage in Afghanistan bleibt volatil (UNGASC 10.9.2018). Am 19.8.2018 kündigte der afghanische Präsident

Ashraf Ghani einen dreimonatigen WaNenstillstand mit den Taliban vom 20.8.2018 bis 19.11.2018 an, der von diesen

jedoch nicht angenommen wurde (UNGASC 10.9.2018; vgl. Tolonews 19.8.2018, TG 19.8.2018, AJ 19.8.2018). Die

Vereinten Nationen (UN) registrierten im Berichtszeitraum (15.5.2018 - 15.8.2018) 5.800 sicherheitsrelevante Vorfälle,

was einen Rückgang von 10% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres bedeutet. BewaNnete

Zusammenstöße gingen um 14% zurück, machten aber weiterhin den Großteil der sicherheitsrelevanten Vorfälle (61%)

aus. Selbstmordanschläge nahmen um 38% zu, LuftangriNe durch die afghanische LuftwaNe (AAF) sowie internationale

Kräfte stiegen um 46%. Die am stärksten betroNenen Regionen waren der Süden, der Osten und der Süd-Osten, wo

insgesamt 67% der Vorfälle stattfanden. Es gibt weiterhin Bedenken bezüglich sich verschlechternder

Sicherheitsbedingungen im Norden des Landes:

Eine große Zahl von Kampfhandlungen am Boden wurde in den Provinzen Balkh, Faryab und Jawzjan registriert, und

Vorfälle entlang der Ring Road beeinträchtigten die Bewegungsfreiheit zwischen den Hauptstädten der drei Provinzen

(UNGASC 10.9.2018).

Zum ersten Mal seit 2016 wurden wieder Provinzhauptädte von den Taliban angegriNen: Farah- Stadt im Mai, Ghazni-

Stadt im August und Sar-e Pul im September (UNGASC 10.9.2018; vgl. Kapitel 1., KI 11.9.2018, SIGAR 30.7.2018,

UNGASC 6.6.2018). Bei den AngriNen kam es zu heftigen Kämpfen, aber die afghanischen Sicherheitskräfte konnten

u.a. durch Unterstützung der internationalen Kräfte die Oberhand gewinnen (UNGASC 10.9.2018; vgl. UNGASC

6.6.2018, GT 12.9.2018). Auch verübten die Taliban AngriNe in den Provinzen Baghlan, Logar und Zabul (UNGASC

10.9.2018). Im Laufe verschiedener Kampfoperationen wurden sowohl Taliban- als auch ISKP-Kämpfer (ISKP, Islamic

State Khorasan Province, Anm.) getötet (SIGAR 30.7.2018).



Sowohl die Aufständischen als auch die afghanischen Sicherheitskräfte verzeichneten hohe Verluste, wobei die Zahl

der Opfer auf Seite der ANDSF im August und September 2018 deutlich gestiegen ist (Tolonews 23.9.2018; vgl. NYT

21.9.2018, ANSA 13.8.2018, CBS 14.8.2018).

Trotzdem gab es bei der Kontrolle des Territoriums durch Regierung oder Taliban keine signiQkante Veränderung

(UNGASC 10.9.2018; vgl. UNGASC 6.6.2018). Die Regierung kontrollierte - laut Angaben der Resolute Support (RS)

Mission - mit Stand 15.5.2018 56,3% der Distrikte, was einen leichten Rückgang gegenüber dem Vergleichszeitraum

2017 (57%) bedeutet. 30% der Distrikte waren umkämpft und 14% befanden sich unter EinMuss oder Kontrolle von

Aufständischen. Ca. 67% der Bevölkerung lebten in Gebieten, die sich unter Regierungskontrolle oder -einMuss

befanden, 12% in Gegenden unter EinMuss bzw. Kontrolle der Aufständischen und 23% lebten in umkämpften

Gebieten (SIGAR 30.7.2018).

Der Islamische Staat - Provinz Khorasan (ISKP) ist weiterhin in den Provinzen Nangarhar, Kunar und Jawzjan aktiv

(USGASC 6.6.2018; vgl. UNGASC 10.9.2018). Auch war die terroristische Gruppierung im August und im September für

öNentlichkeitswirksame AngriNe auf die schiitische Glaubensgemeinschaft in Kabul und Paktia verantwortlich (UNGASC

10.9.2018; vgl. KI vom 11.9.2018, KI vom 22.8.2018). Anfang August besiegten die Taliban den in den Distrikten Qush

Tepa und Darzab (Provinz Jawzjan) aktiven "selbsternannten" ISKP (dessen Verbindung mit dem ISKP in Nangarhar

nicht bewiesen sein soll) und wurden zur dominanten Macht in diesen beiden Distrikten (AAN 4.8.2018; vgl. UNGASC

10.9.2018).

Global Incident Map zufolge wurden im Berichtszeitraum (1.5.2018 - 30.9.2018) 1.969 sicherheitsrelevante Vorfälle

registriert. Durch die folgende kartograQsche Darstellung der Staatendokumentation soll die Verteilung des KonMikts

landesweit veranschaulicht werden.

Zivile Opfer

Die United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) registrierte im Berichtszeitraum (1.1.2018 - 30.6.2018)

5.122 zivile Opfer (1.692 Tote und 3.430 Verletzte), ein Rückgang von 3% gegenüber dem Vorjahreswert. 45% der

zivilen Opfer wurden durch IED [Improvisierte Spreng- oder Brandvorrichtung/Sprengfallen, aber auch

Selbstmordanschläge, Anm.] regierungsfeindlicher Gruppierungen verursacht. Zusammenstöße am Boden, gezielte

Tötungen, LuftangriNe und explosive Kampfmittelrückstände waren weitere Ursachen für zivile Opfer. Zivilisten in den

Provinzen Kabul, Nangarhar, Faryab, Helmand und Kandahar waren am stärksten betroNen. Wobei die Zahl der durch

Zusammenstöße am Boden verursachten zivilen Opfer um 18% und die Zahl der gezielten Tötungen deutlich

zurückging. Jedoch ist die Opferzahl bei komplexen und SelbstmordangriNen durch regierungsfeindliche

Gruppierungen gestiegen (um 22% verglichen mit 2017), wobei 52% der Opfer dem ISKP, 40% den Taliban und der Rest

anderen regierungsfeindlichen Gruppierungen zuzuschreiben ist (UNAMA 15.7.2018).

Regierungsfeindliche Gruppierungen waren im UNAMA-Berichtszeitraum (1.1.2018 - 30.6.2018) für 3.413 (1.127 Tote

und 2.286 Verletzte) zivile Opfer verantwortlich (67%): 42% der Opfer wurden den Taliban, 18% dem IS und 7%

undeQnierten regierungsfeindlichen Gruppierungen zugeschrieben. Im Vergleich mit dem ersten Halbjahr 2017 stieg

die Anzahl ziviler Opfer von gezielten AngriNen auf Zivilisten um 28%, was hauptsächlich auf AngriNe auf die öNentliche

Verwaltung und Vorfälle mit Bezug auf die Wahlen zurückzuführen ist (UNAMA 15.7.2018).

Ungefähr 1.047 (20%) der verzeichneten zivilen Opfer wurden regierungsfreundlichen Gruppierungen zugeschrieben:

17% wurden von den afghanischen Sicherheitskräften, 2% durch die internationalen Streitkräfte und 1% von

regierungsfreundlichen bewaNneten Gruppierungen verursacht. Gegenüber 2017 sank die den regierungstreuen

Gruppen zugerechnete Zahl ziviler Opfer von Zusammenstößen am Boden um 21%. Gleichzeitig kam es jedoch zu

einem Anstieg der Opfer von LuftangriNen um 52% (Kunduz, Kapisa und Maidan Wardak) (UNAMA 15.7.2018; vgl.

UNAMA 25.9.2018a, UNAMA 25.9.2018b).

Auch wurden von UNAMA zivile Opfer durch Fahndungsaktionen, hauptsächlich durch die Spezialkräfte des National

Directorate of Security (NDS) und regierungsfreundliche bewaNnete Gruppierungen wie die Khost Protection Force

(KPF) verzeichnet (UNAMA 15.7.2018).

Dennoch unternahm die afghanische Regierung weiterhin Anstrengungen zur Reduzierung der Zahl ziviler Opfer, was

hauptsächlich während Bodenoperationen einen diesbezüglichen Rückgang zur Folge hatte. Die Regierung verfolgt

eine "nationale Politik für zivile Schadensminimierung und - prävention" und das Protokol V der "Konvention über



bestimmte konventionelle WaNen in Bezug auf explosive Kriegsmunitionsrückstände", welche am 9.2.2018 in Kraft

getreten ist. Bei Bodenoperationen regierungfeindlicher Gruppierungen (hauptsächlich Taliban) wurde ein Rückgang

der zivilen Opfer um 23% im Vergleich zu 2017 verzeichnet. So sank etwa die Zahl der zivilen Opfer der hauptsächlich

von den Taliban eingesetzten Druckplatten-IEDs um 43% (UNAMA 15.7.2018).

Wahlen

Zwischen 14.04.2018 und 27.7.2018 fand die Wählerregistrierung für die Parlaments- sowie Distriktwahlen statt.

OVziellen Angaben zufolge haben sich im genannten Zeitraum 9,5 Millionen Wähler registriert, davon 34% Frauen

(UNGASC 10.9.2018). Die Registrierung der Kandidaten für die Parlaments- sowie Distriktwahlen endete am 12.6.2018

bzw. 14.6.2018 und die Kandidatenliste für die Parlamentswahlen wurde am 2.7.2018 veröNentlicht (UNGASC

10.9.2018). Am 25.9.2018 wurde vom Sprecher der Independent Electoral Commission (IEC) verkündet, dass die

landesweiten Distriktwahlen sowie die Parlamentswahlen in der Provinz Ghazni am 20.10.2018 nicht stattQnden

werden (im Rest des Landes hingegen schon). Begründet wurde dies mit der niedrigen Anzahl registrierter Kandidaten

für die Distriktwahlen (nur in 40 von 387 Distrikten wurden Kandidaten gestellt) sowie mit der "ernst zu nehmenden

Sicherheitslage und anderen Problematiken". Damit wurden beide Wahlen (Distriktwahlen landesweit und

Parlamentswahlen in Ghazni) de facto für 2018 abgesagt. Obwohl noch nicht feststeht, wann diese nachgeholt werden

sollen, ist der 20.4.2019, an dem u.a. die Präsidentschafts- sowie Provinzwahlen stattQnden sollen, als neuer Termin

wahrscheinlich (AAN 26.9.2018). Die Registrierung der Kandidaten für die Präsidentschaftswahl ist für den Zeitraum

11.11.2018 - 25.11.2018 vorgesehen; die vorläuQge Kandidatenliste soll am 10.12.2018 bereitstehen, während die

endgültige Aufstellung am 16.1.2019 veröNentlicht werden soll (AAN 9.10.2018). Ohne die Provinz Ghazni sank die Zahl

der registrierten Wähler mit Stand Oktober 2018 auf ungefähr 8.8 Milionen (AAN 9.10.2018; vgl. IEC o. D.). Die

Verkündung der ersten Wahlergebnisse für die Parlamentswahlen (ohne Provinz Ghazni) ist für den 10.11.2018

vorgesehen, während das Endergebnis voraussichtlich am 20.12.2018 veröffentlicht werden soll (AAN 9.10.2018).

Im April und Oktober 2018 erklärten die Taliban in zwei Stellungnahmen, dass sie die Wahl boykottieren würden (AAN

9.10.2018). AngriNe auf mit der Ausstellung von Tazkiras sowie mit der Wahlregistrierung betraute Behörden wurden

berichtet. Sowohl am Wahlprozess beteiligtes Personal als auch Kandidaten und deren Unterstützer wurden von

regierungsfeindlichen Gruppierungen angegriNen. Zwischen 1.1.2018 und 30.6.2018 wurden 341 zivile Opfer (117 Tote

und 224 Verletzte) mit Bezug auf die Wahlen verzeichet, wobei mehr als 250 dieser Opfer den Anschlägen Ende April

und Anfang Mai in Kabul und Khost zuzuschreiben sind. Auch wurden während des Wahlregistrierungsprozesses

vermehrt Schulen, in denen Zentren zur Wahlregistrierung eingerichtet worden waren, angegriNen (39 AngriNe

zwischen April und Juni 2018), was negative Auswirkungen auf die Bildungsmöglichkeiten von Kindern hatte (UNAMA

15.7.2018). Seit dem Beginn der Wählerregistrierung Mitte April 2018 wurden neun Kandidaten ermordet (AAN

9.10.2018).

Von den insgesamt 7.366 Wahllokalen werden aus Sicherheitsgründen letztendlich am Tag der Wahl 5.100 geöNnet

sein (AAN 9.10.2018; vgl. UNAMA 17.9.2018, Tolonews 29.9.2018). Diese sollen während der fünf Tage vor der Wahl von

54.776 Mitgliedern der Afghan National Security Forces (ANSF) bewacht werden; 9.540 weitere stehen als Reserven zur

Verfügung (Tolonews 29.9.2018; vgl. AAN 9.10.2018).

Quellen:
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AAN - Afghanistan Analysts Network (9.10.2018): Afghanistan Election Conundrum (16): Basic facts about the

parliamentary elections,

https://www.afghanistan-analysts.org/afghanistan-election-conundrum-16-basic-factsabout-the-parliamentary-

elections/, Zugriff 19.10.2018

-

AAN - Afghanistan Analysts Network (26.9.2018): Afghanistan Election Conundrum (14): District council and Ghazni

parliamentary elections quietly dropped,

https://www.afghanistan-analysts.org/afghanistan-election-conundrum-14district-counciland-ghazni-parliamentary-

elections-quietly-dropped/, Zugriff 2.10.2018



-

AAN - Afghanistan Analysts Network (4.8.2018): Qari Hekmat's Islan Overrun: Taleban defeat 'ISKP' in Jawzjan,

https://www.afghanistan-analysts.org/qari-hekmats-islandoverrun-taleban-defeat-iskp-in-jawzjan/, Zugriff 31.8.2018

-

AJ - Al Jazeera (19.8.2018): Afghanistan's Ghani declares Eid ceasefire with Taliban,

https://www.aljazeera.com/news/2018/08/afghanistan-ghani-declares-eid-ceaseQre-taliban- 180819143135061.html,

Zugriff 31.8.2018

-

ANSA - Agenzia Nationale Stampa Associata (13.8.2018):

Afghanistan: a Ghazni 120 morti, http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/asia/2018/08/13/afghanistan-a-ghazni-120-

morti_695579f5-407b-4e4f-8814-afcd60397435.html, Zugriff 31.8.2018

-

BFA Staatendokumentation (15.10.2018a): kartografische Darstellung der

sicherheitsrelevanten Vorfälle Mai-September 2018, liegt im Archiv der

Staatendokumentation vor

-

BFA Staatendokumentation (15.10.2018b): graQsche Darstellung der sicherheitsrelevanten Vorfälle Q2 und Q3, liegt im

Archiv der Staatendokumentation vor

-

CBS News (14.8.2018): Taliban overruns Afghan base, killing 17 soldiers,

https://www.cbsnews.com/news/afghanistan-base-overrun-taliban-faryab-afghan-troopskilled-ghazni-Qght/, ZugriN

31.8.2018

-

GT - Gulf Today (12.9.2018): Scores killed in Afghan suicide attack,

http://gulftoday.ae/portal/efd26c1a-5e54-42e8-a810-7e18341d14e4.aspx, Zugriff 2.10.2018

-

IEC - Independent Election Commission of Afghanistan (o.D.), http://www.iec.org.af/pdf/vr- 2018/vr-statistics.pdf, Zugriff

19.10.2018

-

NYT - The New York Times (21.9.2018): The Death Toll for Afghan Forces Is Secret. Here's Why,

https://www.nytimes.com/2018/09/21/world/asia/afghanistan-securitycasualties-taliban.html, Zugriff 3.10.2018

-

SIGAR - Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (30.7.2018): Quarterly Report to the United States

Congress, https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2018-07- 30qr.pdf, Zugriff 31.8.2018

-

TG - The Guardian (19.8.2018): Afghan president announces conditional ceaseQre with Taliban,

https://www.theguardian.com/world/2018/aug/19/afghan-ashraf-ghani-conditionalceaseQre-taliban-eid-al-adha, ZugriN

31.8.2018

-

Tolonews (28.9.2018): Candidates Begin Campaign For Parliamentary Elections,

https://www.tolonews.com/elections-2018/candidates-begin-campaign-



%C2%A0parliamentary-elections, Zugriff 19.10.2018

-

Tolonews (23.9.2018): Alarm Bells Ring Over High ANA Casualty Rate,

https://www.tolonews.com/afghanistan/alarm-bells-ring%C2%A0over%C2%A0high

%C2%A0ana%C2%A0casualty-rate, Zugriff 3.10.2018

-

Tolonews (19.8.2018): Ghani Announces Conditional Ceasefire, https://www.tolonews.com/

afghanistan/ghani-announces-conditional-ceasefire, Zugriff 31.8.2018

-

UNAMA - UN Assistance Mission in Afghanistan (25.9.2018a):

Preliminary findings indicate airstrike killed 12 civilians in Maidan Wardak province,

https://unama.unmissions.org/preliminary-Qndings-indicate-airstrike-killed-12-civiliansmaidan-wardak-province, ZugriN

2.10.2018

-

UNAMA - UN Assistance Mission in Afghanistan (25.9.2018b): Concern about rising number of civilian casualties from

airstrikes, https://unama.unmissions.org/concern-aboutrising-number-civilian-casualties-airstrikes, Zugriff 2.10.2018

-

UNAMA - UN Assistance Mission in Afghanistan (17.9.2018): BrieQng to the United Nations Security Council by the

Secretary-General's Special Representative for Afghanistan, Mr. Tadamichi Yamamoto,

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/17_september_2018_srsg_briefing_security

_council_english.pdf, Zugriff 19.10.2018

-

UNAMA - UN Assistance Mission in Afghanistan (15.7.2018): Midyear Update on the Protection of Civilians in Armed

Conflict: 1 January to 30 June 2018,

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_poc_midyear_update_2018_15_july

_english.pdf, Zugriff 31.8.2018

-

UNGASC - General Assembly Security Council (10.9.2018): The situation in Afghanistan and its implications for

international peace and security, Report of the Secretary General

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_afghanistan_12_sept.pdf

-

UNGASC - General Assembly Security Council (6.6.2018): The situation in Afghanistan and its implications for

international peace and security, Report of the Secretary General

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_afghanistan_6_june.pdf, Zugriff 31.8.2018

KI vom 11.9.2018, AngriNe des Islamischen Staates (IS/ISKP) in Kabul, Anschläge in Nangarhar und Aktivitäten der

Taliban in den Provinzen Sar-i Pul und Jawzjan

Anschläge in Nangarhar 11.9.2018

Am 11.9.2018 kamen nach einem Selbstmordanschlag während einer Demostration im Distrikt Mohamad Dara der

Provinz Nangarhar mindestens acht Menschen ums Leben und weitere 35 wurden verletzt (Tolonews 11.9.2018; vgl.

TWP 11.9.2018, RFE/RL 11.9.2018). Kurz zuvor wurde am Vormittag des 11.9.2018 ein Anschlag mit zwei Bomben vor

der Mädchenschule "Malika Omaira" in Jalalabad verübt, bei dem ein Schüler einer nahegelegenen Jungenschule ums

Leben kam und weitere vier Schüler verletzt wurden, statt (RFE/RL 11.9.2018; AFP 11.9.2018). Davor gab es vor der



Mädchenschule "Biba Hawa" im naheligenden Distrikt Behsud eine weitere Explosion, die keine Opfer forderte, weil die

Schülerinnen noch nicht zum Unterricht erschienen waren (AFP 11.9.2018).

Weder die Taliban noch der IS/ISKP bekannten sich zu den Anschlägen, obwohl beide Gruppierungen in der Provinz

Nangarhar aktiv sind (AFP 11.9.2018; vgl. RFE/RL 11.9.2018, TWP 11.9.2018).

Kämpfe in den Provinzen Sar-e Pul und Jawzjan 11.9.2018

Am Montag, dem 10.9.2018, eroberten die Taliban die Hauptstadt des Kham Aab Distrikts in der Provinz Jawzjan

nachdem es zu schweren Zusammenstößen zwischen den Taliban und den afghanischen Sicherheitskräften

gekommen war (Tolonews 10.9.2018a; Tolonews 10.9.2018b). Sowohl die afghanischen Streitkräfte als auch die Taliban

erlitten Verluste (Khaama Press 10.9.2018a).

Am Sonntag, dem 9.9.2018, starteten die Taliban eine ONensive zur Eroberung der Hauptstadt der Provinz Sar-i Pul, wo

nach wie vor u.a. mit Einsatz der LuftwaNe gekämpft wird (Tolonews 10.9.2018b; vgl. FAZ 10.9.2018). Quellen zufolge

haben die Taliban das Gebiet Balghali im Zentrum der Provinzhauptstadt eingenommen und unter ihre Kontrolle

gebracht (FAZ 10.9.2018). Sar-i-Pul-Stadt gehört zu den zehn Provinzhauptstädten, die Quellen zufolge das höchste

Risiko tragen, von den Taliban eingenommen zu werden. Dazu zählen auch Farah-Stadt, Faizabad in Badakhshan,

Ghazni-Stadt, Tarinkot in Uruzgan, Kunduz-Stadt, Maimana in Faryab und Pul-i- Khumri in Baghlan (LWJ 10.9.2018; vgl.

LWJ 30.8.2018). Weiteren Quellen zufolge sind auch die Städte Lashkar Gar in Helmand und Gardez in Paktia von einer

Kontrollübernahme durch die Taliban bedroht (LWJ 10.9.2018).

IS-Angriff während Massoud-Festzug in Kabul 9.9.2018

Bei einem Selbstmordanschlag im Kabuler Stadtteil Taimani kamen am 9.9.2018 mindestens sieben Menschen ums

Leben und ungefähr 24 weitere wurden verletzt. Der Anschlag, zu dem sich der Islamische Staat (IS/ISKP) bekannte,

fand während eines Festzugs zu Ehren des verstorbenen Mudschahedin-Kämpfers Ahmad Shah Massoud statt (AJ

10.9.2018; vgl. Khaama Press 10.9.2018b).

IS-Angriff auf Sportverein in Kabul 5.9.2018

Am Mittwoch, dem 5.9.2018, kamen bei einem Doppelanschlag auf einen Wrestling-Klub im Kabuler Distrikt Dasht-e

Barchi mindestens 20 Personen ums Leben und ungefähr 70 weitere wurden verletzt (AJ 6.9.2018; vgl. CNN 6.9.2018,

TG 5.9.2018). Zuerst sprengte sich innerhalb des Sportvereins ein Attentäter in die Luft, kurz darauf explodierte eine

Autobombe in der sich vor dem Klub versammelnden Menge (SO 5.9.2018) Der Islamische Staat (IS/ISKP) bekannte sich

zum Anschlag (RFE/RL 5.9.2018).

Quellen:
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www.khaama.com/taliban-militants-overrun-khamab-district-in-jawzjan-province-05929/, Zugriff 11.9.2018
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https://www.khaama.com/isis-claims-suicide-attack-on-the-supporters-of-massoud-in-kabul-05926/, Zugriff 11.9.2018
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Zugriff 11.9.2018
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https://www.longwarjournal.org/archives/2018/08/faryab-capital-under-taliban-threatas-afghan-troops-desert-

bases.php, Zugriff 11.9.2018
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https://www.rferl.org/a/suicide-attack-bombings-strike-eastern-afghanistan/ 29483707.html, Zugriff 11.9.2018

RFE/RL - Radio Free Europe/Radio Liberty (5.9.2018): At Least 20 People Reported Killed, Including Two Journalists, In
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RFE/RL - Radio Free Europe/Radio Liberty (17.8.2018): 'Goodbye, Dad': Father Remembers Afghan Twins Killed In Kabul

Bombing, https://www.rferl.org/a/goodbye-dad-father-remembersafghan-twins-killed-in-kabul-

bombing/29439516.html, Zugriff 20.8.2018

SO - Spiegel Online (5.9.2018): Tote und Verletzte bei Doppelanschlag in Kabul,

http://www.spiegel.de/politik/ausland/afghanistan-tote-und-verletzte-bei-doppelanschlag-in-kabul-a- 1226712.html,

Zugriff 11.9.2018

TG - The Guardian (5.9.2018): At least 20 people killed in separate bombings at Kabul wrestling club,

https://www.theguardian.com/world/2018/sep/05/at-least-20-people-killed-in-separatebombings-at-kabul-wrestling-
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https://www.tolonews.com/index.php/afghanistan/center-jawzjan%E2%80%99s-kham-aab-districtfalls%C2%A0-taliban,
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KI vom 22.08.2018, AngriNe des Islamischen Staates (IS/ISKP) in Kabul und Paktia und Aktivitäten der Taliban in Ghazni,

Baghlan, Faryab und Kunduz zwischen 22.7.2018 und 20.8.2018; (relevant für Abschnitt 3 / Sicherheitslage)

Entführung auf der Takhar-Kunduz-Autobahn 20.8.2018

Am 20.8.2018 entführten die Taliban 170 Passagiere dreier Busse, die über die Takhar-Kunduz- Autobahn auf der Reise

nach Kabul waren (Tolonews 20.8.2018; vgl. IFQ 20.8.2018). Quellen zufolge wurden die Entführten in das Dorf Nikpe

der Provinz Kunduz gebracht, wo es zu Kämpfen zwischen den afghanischen Sicherheitskräften und den

Aufständischen kam. Es wurden insgesamt 149 Personen freigelassen, während sich die restlichen 21 weiterhin in der

Gewalt der Taliban beQnden (IFQ 20.8.2018). Grund für die Entführung war die Suche nach Mitgliedern der

afghanischen Sicherheitskräfte bzw. Beamten (IFQ 20.8.2018; vgl. BBC 20.8.2018). Die Entführung erfolgte nach dem

von Präsident Ashraf Ghani angekündigten WaNenstillstand, der vom 20.8.2018 bis 19.11.2018 gehen sollte und jedoch

von den Taliban zurückgewiesen wurde (Reuters 20.8.2018; vgl. Tolonews 19.8.2018).



IS-Angriff auf die Mawoud Akademie in Kabul 15.8.2018

Ein Selbstmordattentäter sprengte sich am Nachmittag des 15.8.2018 in einem privaten Bildungszentrum im Kabuler

Distrikt Dasht-e Barchi, dessen Bewohner mehrheitlich Schiiten sind, in die Luft (NZZ 16.8.2018; vgl. BBC 15.8.2018,

Repubblica 15.8.2018). Die Detonation hatte 34 Tote und 56 Verletzte zur Folge (Reuters 16.8.2018a; vgl. NZZ

16.8.2018, Repubblica 15.8.2018). Die Mehrheit der Opfer waren Studentinnen und Studenten, die sich an der Mawoud

Akademie für die Universitätsaufnahmeprüfungen vorbereiteten (Reuters 16.8.2018b; vgl. RFE/RL 17.8.2018). Der

Islamische Staat (IS) bekannte sich zum Vorfall (RFE/RL 17.8.2018; vgl. Reuters 16.8.2018b).

IS-Angriff vor dem Flughafen in Kabul 22.7.2018

Am Sonntag, dem 22.7.2018, fand ein Selbstmordanschlag vor dem Haupteingangstor des Kabuler Flughafens statt.

Der Attentäter sprengte sich in die Luft, kurz nachdem der afghanische Vizepräsident Rashid Dostum von einem

einjährigen Aufenthalt in der Türkei nach Afghanistan zurückgekehrt und mit seinem Konvoi vom Flughafen

abgefahren war (AJ 23.7.2018; vgl. Reuters 23.7.2018). Es kamen ca. 23 Personen ums Leben und 107 wurden verletzt

(ZO 15.8.2018; vgl. France24). Der Islamische Staat (IS) reklamierte den Anschlag für sich (AJ 23.7.2018; vgl. Reuters

23.7.2018).

Quellen:

AB - Al Bawaba (15.8.2018): Dozens of Afghan Soldiers Killed in Ghazni Clashes With Taliban,

https://www.albawaba.com/news/dozens-afghan-soldiers-killed-ghazni-clashes-taliban-1174140, Zugriff 21.8.2018

AJ - Al Jazeera (15.8.2018): Afghanistan: Dozens of security forces killed in Taliban attack, https://

www.aljazeera.com/news/2018/08/afghanistan-dozens-security-forces-killed-taliban-attack- 180815065025633.html,

Zugriff 21.8.20

Quelle: Bundesverwaltungsgericht BVwg, https://www.bvwg.gv.at
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